
Bitte beachten Sie die Hinweise auf Seite 2 – besondere Vorkehrungen aufgrund des Coronavirus. 

Diese Einladung bitte an die Gemeindeversammlung mitnehmen.
Sie gilt als Stimmrechtsausweis für den Adressaten bzw. die Adressatin.
Missbräuchliche Verwendung ist strafbar.

Die detaillierten Erläuterungen zu den Traktanden können kostenlos abonniert oder am Schalter der Gemeindeverwaltung bezogen werden.  
Sämtliche Unterlagen finden Sie unter www.arlesheim.ch/Politik/Gemeindeversammlung/Einladungen.

Einladung zur Gemeindeversammlung

Mittwoch, 21. April 2021, 19.30 Uhr
Sporthalle Hagenbuchen

Traktanden

1 – Protokoll der Gemeindeversammlung vom 19.11.2020 

2 – § 67a Gemeindegesetz, Schlussabstimmung an der Urne

3 – Erneuerung und Erweiterung Sportanlage Widen

4 – Diverses

Arlesheim, 9. März 2021

Der Gemeindepräsident Der Leiter Gemeindeverwaltung
Markus Eigenmann Thomas Rudin



Besondere Vorkehrungen aufgrund des Coronavirus 

Die Gemeindeversammlung kann nur unter strenger Einhaltung der vom Bund verordneten Hygiene- und Schutzmassnahmen 
durchgeführt werden. Wir bitten Sie, diese einzuhalten: 

   Bitte beachten Sie die Anweisungen auf den Plakaten vor dem Versammlungsraum und folgen Sie den Wegweisern / Pfeilen.

   Im Gebäude gilt eine allgemeine Maskentragpflicht.

   Benützen Sie die bereitgestellten Desinfektionsmittel und ggf. Schutzmasken.

   Folgen Sie den Anweisungen der Platzanweiser. Die Stühle dürfen nicht verschoben werden (Mindestabstand von 1,5 m  
ausser für im gleichen Haushalt Lebende). Bleiben Sie auf Ihren Stühlen sitzen. 

Hinweis 

   Es steht keine Garderobe zur Verfügung.



 Traktandum 1

Antrag des Gemeinderats 

Das Protokoll der Gemeindeversammlung vom 19. November 2020 wird genehmigt.

Protokoll der Gemeindeversammlung vom 19.11.2020

 Traktandum 2

Antrag des Gemeinderats 

Die Gemeindeordnung wird wie folgt ergänzt:

§ 2ter Schlussabstimmung an der Urne  
Ein Drittel der anwesenden Stimmberechtigten kann an der Gemeindeversammlung beschliessen,  
dass die Schlussabstimmung über eine Vorlage an der Urne stattfindet.

§ 67a Gemeindegesetz, Schlussabstimmung an der Urne

 Traktandum 3

Antrag des Gemeinderats 

Für die Erneuerung und Erweiterung der Sportanlagen Widen wird ein Investitionsbeitrag  
von CHF 1,4 Mio. genehmigt. 

Erneuerung und Erweiterung Sportanlage Widen

 Traktandum 4Diverses



Diese Einladung bitte an die Gemeindeversammlung mitnehmen.
Sie gilt als Stimmrechtsausweis für den Adressaten bzw. die Adressatin.
Missbräuchliche Verwendung ist strafbar.

Anrede
Vorname Name
Strasse Nr.
Postfach
PLZ/Ort


